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Gesetzliche Regelungen - §3Abs.1 TPG

Eine Organspende ist nur zulässig wenn

• der Tod des Organspenders nach Regeln, die dem Stan d der 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entspre chen, 
festgestellt ist

• eine Zustimmung zur Organentnahme vorliegt,

• der Eingriff durch einen Arzt vorgenommen wird.



Gesetzliche Regelungen - §3Abs.1 TPG

Die Entnahme von Organen ist unzulässig, wenn

nicht vor der Entnahme bei dem Organspender der end gültige, 
nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Groß hirns, 
des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensre geln, 
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. 

• Die Person, deren Tod festgestellt ist, der Organen tnahme 
widersprochen hat. 



Die Krankenhäuser sind verpflichtet, den endgültigen,  nicht 
behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns 
und des Hirnstamms von Patienten, die nach ärztlicher Beurteilung als 
Spender vermittlungspflichtiger Organe in Betracht komm en, dem 
zuständigen Transplantationszentrum mitzuteilen, das die 
Koordinierungsstelle unterrichtet. Kommen diese Patient en zugleich 
als Gewebespender in Betracht, ist dies gleichzeitig mitzuteilen.

Gesetzliche Regelungen - §11Abs.4 TPG
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Todesursachen der Organspender, NRW, 2009



Alter der Organspender, NRW, 2003 - 2009
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Hirntod - Geschichte



Hirntod - Geschichte

1794 erste elektrische Wiederbelebung des Herzens

Herzstillstand = Tod??
Angst vor Scheintod 
Prüfungen: Glüheisen, Tabakeinläufe
Literatur: Poe, Shelley
Medizin: Hufeland, Struve
Festlegung sicherer Todeszeichen

„Rettungssarg“  im ausgehenden 18. Jh.



Hirntod - Geschichte

1959 Mollaret und Goulon: Erstbeschreibung des „Coma Depasseé“

1964 Deutscher Chirurgenkongress: erstes einfaches Diagnoseschema
1968 Deutsche Gesellschaft für Chirurgie: eingehende Beschreibung der Todeszeichen
1968 Deklaration dest Weltärztebundes zur Definition des Todes
1968 Ad Hoc Committee of the Harvard Med. School to examine the Def. of Brain Death: A Def. of irreversible coma.
1969 Deutsche EEG-Gesellschaft: Empfehlungen zur Bestimmung der Todeszeit.
1972 Uniform Anatomical Gift Act: Uniform Laws Annotated.Royal Collegues an Faculties of  the UK: Diagnosis of 

brain death
1981 President´s Commission for the study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral

Research: Defining Death: Medical, legal and ethical issues in the determination of death.
1982 Wissenschaftlicher Beirat der BÄK: Entscheidungshilfen zur Feststellung des Hirntodes
1983 Deklaration des Weltärztebundes zur Definition des Todes, Revision 
1986 Wissenschaftlicher Beirat der BÄK: Entscheidungshilfen zur Feststellung des Hirntodes, erste Fortschreibung.
1991 Wissenschaftlicher Beirat der BÄK: Entscheidungshilfen zur Feststellung des Hirntodes, zweite Fortschreibung.
1994 Empfehlungen der Dtsch. Ges. für klinische Neurophysiologie zur Bestimmung des Hirntodes.
1997 Wiss. Beirat der BÄK: Entscheidungshilfen zur Feststellung des Hirntodes, dritte Fortschreibung.

1998 Wissenschaftlicher Beirat der BÄK: Richtlinien  zur Feststellung des Hirntodes, 
dritte Fortschreibung 1997, mit Ergänzungen gemäß T PG.



Der Hirntod wird definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamt funktion

des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. 

Dabei wird durch kontrollierte Beatmung die Herz- und Kreislauffunktion noch 

künstlich aufrechterhalten.

(Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes, BÄK, 1998)



Grundlagen der Hirntodfeststellung

• Stand der Erkenntnisse der med. Wissenschaft (BÄK)

• Zwei qualifizierte Ärzte

• unabhängige Untersuchung

• keine Beteiligung an einer evtl. Organentnahme oder Transplantation

• keine Anweisungen durch beteiligte Ärzte

• schriftliche Dokumentation 

TPG, 1998
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Abschließende Diagnose



Todesbescheinigung NRW



Hirntod - Konsequenzen

� Therapieabbruch, Herz- Kreislaufstillstand

ODER

� kurzzeitige Fortführung der Intensivtherapie unter dem Aspekt einer   
möglichen Organspende.
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www.dso.de
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Warum ist das Angehörigengespräch für Sie hier wichtig?

Wer sind Sie? Solche, die Angehörigen und/oder Transplantierte behandeln.

Welche Probleme haben diese?

- Jemand ist für mich gestorben?

- War er überhaupt richtig tot?

- Warum er/sie, nicht ich?

- Wollte der Spender wirklich spenden?

- Wurde er überhaupt gefragt?

- Was war er für ein Mensch?

- Wie kann man das Ganze möglichst wenig traumatisierend steuern/geschehen lassen?

- Aus unserer Sicht: wie können wir den Betroffenen helfen?



Mögliche gesetzliche Regelungen zur  Einwilligung

Widerspruchslösung
Falls zu Lebzeiten kein Widerspruch erfolgt ist, ist nach Todesfeststellung
eine Organspende möglich.

Enge Zustimmungslösung
Organspende ist nur möglich, wenn eine Zustimmung
des Verstorbenen vorliegt. 

Erweiterte Zustimmungslösung
Wenn keine Äußerung des Verstorbenen zur Organspende vorliegt, 
sind die nächsten Angehörigen an seiner Stelle entscheidungsberechtigt.



Erweiterte Zustimmungslösung - §4 TPG

Entscheidung durch - in angemessenem Zeitraum erreichbare - Angehörige: 

- Ehegatte 
- volljährige Kinder
- Eltern/Sorgeinhaber bei Minderjährigen
- Geschwister
- Großeltern

Voraussetzungen:

- persönlicher Kontakt in den letzten 2 Jahren 

- Widerspruch eines einzelnen Angehörigen beachtlich



„… bis zu s-m Tod in bes. Weise offenkundig Nahestehende(r)“
tritt neben nächste Angehörige

Akteneinsicht ist zu gewähren

Bedenkzeit ist einzuräumen

Schriftliche Dokumentation



Realisierte Organspenden NRW 2001 - 2009
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Potenzielle Organspender in NRW 2009



Entscheidung zur Organspende NRW 2008/2009

2008 2009 jeweils prozentualer Anteil





Ergebnisse der Angehörigengespräche (Ablehnung) 2009



der Angehörige

Emotionen: Trauer, Wut, Ablehnung („Ausschlachten“) 

Innere Zweifel: wie konnte das geschehen? 

war die Therapie korrekt?

ist der Verstorbene wirklich tot? 

was ist falsch, was richtig?

Religiöse eigene Überzeugung

Ängste: vor Entstellung, Ablauf der OS

Bedürfnisse: Bestattung/Abschiednahme, friedlich Zu-Ende-Bringen

Überforderung: warum muss ich die Entscheidung treffen? 



Entscheidungsbegleitung für Angehörige: Ziele

- Herausfinden des vermuteten Willen des Verstorbenen 

- stabile Entscheidung

- Zielorientiert aber ergebnisoffen

- Angstreduktion

- Angehörige auffangen



der Begleiter

Eigene Unsicherheit:

Angst vor Reaktion, Misserfolg, Versagen, „Schuld“

Arbeitsbelastung und Zeit-/Betten-Kapazitäten

Eigene Motivation, Stimmungslage/Tagesform

Selbstschutz

Zielkonflikt: Fürsorge und Fürsprache



• Zeitpunkt

• Teilnehmerkreis des Gesprächs – ein fester Partner 

• Kommunikations-Anamnese:

Arzt/Pflegepersonal

Koordinator

„hilfreiche Personen“

Behandlungsphase, Vorbereitung auf Hirntod

Vorbereitung

• Ort

Kompetent

authentisch 

Empathisch



Grundvoraussetzung: Akzeptanz des Hirntodes

Übermittlung der Todesnachricht

- klare, einfache Worte

- einfühlsam

- keine Hoffnung machen

- Eindeutig: Korrekte Wortwahl

- …



Hilfestellungen für Angehörige

- individuelle Wünsche erahnen

- zuhören können

- Zugang zum Verstorbenen bieten

- Möglichkeit zur Abschiednahme geben

- später mit Rückmeldung über Transplantationserfolg oder –misserfolg

Unsere Betreuung hat Grenzen.



Entscheidung zur Organspende (D 2005)

k. A. 3%

Überrascht
36%

Schockiert 10%

Frage erwartet
36%

Ärzte selbst
angesprochen
15%

Region Mitte
147 Familien

51%

„Wie haben Sie die Bitte um Zustimmung zur Organspe nde erlebt?“



Während des gesamten Gesprächs:

• Nachentscheidungsdissonanzen vermeiden
• Insbesondere validieren: Wann ist ein Nein ein NEIN?

• Aber auch: wann ist ein Ja ein JA!

• Ggf. ist ein JA auch erneut zu hinterfragen!



Zeitlicher Rahmen der Organspende, 2009 NRW



Ergebnisse der Angehörigengespräche (Zustimmung) 2009



Sehr geehrte Eltern,

im Januar 2006 erhielten wir vom … die Nachricht, dass eine Spenderleber für unseren 
Sohn zur Verfügung stünde. Er war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines angeborenen 
Leberschadens schwer krank. Eine Lebertransplantation war der einzige Weg, sein Leben 
zu verlängern. 

Unser Sohn war zu diesem Zeitpunkt acht Monate alt. Er erhielt einen Teil einer Leber, 
der bis heute hervorragend funktioniert. Es bleibt ein Wunder, dass so etwas möglich ist.

Sie und Ihr Kind haben einen ganz besonderen Platz in unserem Leben eingenommen. 
Wir bewundern Ihren Mut und sind Ihnen sehr dankbar für die schwierige Entscheidung, 
die Sie damals fällen mussten.

Ihr Verlust und Ihre Trauer sind oft in unseren Gedanken und wir wünschen Ihnen viel 
Kraft.



Links und Literatur

www.dso.de : (fast) alles

www.eurotransplant.nl : Jahresberichte, Programme, 
Allokationsregeln

www.bundesaerztekammer.de : Richtlinien Organspende, 
Hirntod…

www.bzga.de : Organspendeausweise, Plakate
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